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Claire Anna Feldhusen

Kündigungsjoker bei lmmobiliar-Verbraucherdarlehen?
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob auch ein lmmobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag bei fehlenden
Angaben zum Künciigungsrecht jederzeit gekündigtwerden kann. Dabei wird deutlich, dass das angestrebte Ziel
der Überschuldungsprävention in einem Spannungsverhältnis zum Grundsalz,,pacta sunt servanda" steht.

Maximilian Zimmer

Neue Prüfungspflichten des Notars - oderalles beimAlten?
Durch Gesetz vom 7.6.2OI7 ist mit einerÄnderung der Bundesnotarordnung auch eine Änderung der Grundbuch-
ordnung verabschiedet worden, die zum 9.6.2017 in Kraft getreten ist. Der Beitrag untersucht die Auswirkungen
auf die notarielle Praxis, die im Ergebnis größer sein dürften als vom Gesetzgeber angenommen.

Gerson Trüg

Die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpf ung
Weil das bisherige Recht der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung nach verbreiteter Meinung zu komplex und
mit Blick auf mögliche Opferentschädigung ineffektiv war, hat der Gesetzgeber eine weitreichende Reform durch-
geführt. Deren wesentliche lnhalte werden in diesem Beitrag erörtert.

Zur Rechtsprechung

Lars Leuschner
Der Zweck heiligt doch die Mittel! - Vereinsklassenabgrenzung nach dem Kita-Beschluss des BGH
(BGH, NJW 2017,1943)

Bericht

Jutta Wittler / Friederike Sieberg
Die Entwicklung des privaten Baurechts (BGB und VOB/B) seit Dezember 2O7.6

Kanzlei & Mandat

Michael Nickel 
'

Die Anrechnung gezahlten Kindesunterhalts auf den Prozesskostenhilfe-Unterhaltsfreibetrag

Buchbesprechungen

Kogel: Strategien beim Zugewinnausgleich (Winfried Born) .
Borowski / Röthemeyer / Steike: Verbraucherstreitbeilegungsgesetz - VSBG (Hanns Prutting)
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Europäische Ge{ichte

EuGH 2ó.04. 17 .- C- 527 / 15
Öffentliche Wiêdergabe durch Verkauf eines
multimedialen Medienabspielers (Anm. P. Zurth)

Verfassungsgerichte

BVerfG 06.O3.I7 - l" BvR 2740/16
Keine rentenrechtlichen Berücksichtigung von
Kindererziehungszeiten in einem Drittstaat

BVerfG 13.O3.17 - 1 BvR 563/12
Fortsetzungsfeststel lu ngsinteresse bei erledigtem
Justizverwaltungsakt

Landesverfassun gsgerichte

VerfGH Rheinland-Pf alz 17.02.17 - VGH B 26/1.6
Beratungshilfe trotz Anhängigkeit eines
Mahnverfahrens 1,940

Zivilgerichte
BGH 30.03.17 - Vr ZR r70/ 1.6

Unwirksamkeit formularmäßiger Sicherungs-
abrede zu Gewährleistungseinbehalt 1947

BGH 1ó.05.L7 -|ZB7/16
Keine Löschung eines mehrere Kindertagesstätten

1943betreibenden Vereins

BGH 01.02.17 - Xt ZB 71/16
Wahrung der Form notarieller Beurkundung
durch gerichtliche Feststellung eines Vergleichs
(Anm. M. Koch) 7946

BGH 14.12.1.6 - V ZB 88/16
Anforderungen an ein Dienstsiegel im Grundbuch-
verfahren 1957

BGN 22.O3.r7 - X|ZB 56/1.6
Verjährung des Regressanspruchs eines Scheinvaters
(Anm. C. Schmidt) 1954

BGH 22.03.17 - X|ZB 358/16
Unterbringung für eine Dauervon mehr als
einem Jahr 1958

BGH 12.04.1.7 - Xr ZB 254/16
Kein Verfahrenskostenvorschussanspruch des
früheren Ehegatten nach Scheidung 7960

7938
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BGH 0ó.10.16 - tZR
Sekundäre Darlegu
bei Nutzung durch

1.933 8Gt124.L1..16 - tZR220/15
Anforderungen an die Passwortsicherheit eines
WLAN -Anschlusses - WLAN-Schlüssel

BGH 08.03.17 - tV ZR 435/15
Erstattung von Versicherungsprämie nach Falsch-
beratung - lnternationale Zuständigkeit

OLG Schleswig19.12.1"6 - 10 UF 1,99/t6
Vollstreckung aus Titel überTrennungs- und
Kindesunterhalt

LG Berlin 29.O3.L7 - 65 S 424/L6
Mietpreisbremse in Berlin - Überzahlte Miete
und Auskehranspruch des Mieters (Ls.)

Strafgerichte

OLG Stutlgart07.O4.l7 - 1Ws 42/17
Bestimmen eines anderen zur Selbstbezichtigung
einerVerkehrsordnungswidrigkeit (Anm. B. Hecker)

OLG Frankf urt a.14.26.04.17 - 2 Ss OWi 295/17
Geschwindigkeitsmessung durch private Dienst-
leister (Ls.)

Verwaltungsgerichte
OVG Berlin-Brandenburg 28.O3.I7 - OVG 6 S 8/17
Nachrangigkeit der lnobhutnahme

VGH München 09.0L.17 - 1,2 CS 16.21'8I
Behördliche lnobhutnahme nach Entzug des
Aufentha ltsbestimmu n gsrechts

OVG LuneburC27.01-.17 - 4 LC 115/1"5
Anspruch auf Übernahme von Beiträgen für
den Besuch einer Kindertagesstätte (Ls.)

Arbeitsgerichte
BAG 21".02.17 - r AZR 292 / 15
Altersgrenzenregelung in Betriebsvereinbarung
(Anm. M. Kock)

Finanzgerichte

BFH 23.r1..ró - X R 48/1.4
Ausgleichszahlung zur Abfi ndung des Versorgungs-
ausgleichs

Arbeitsrecht
lnhalts- und Ausübungskontrolle eines Widerrufsvorbehalts

lnsolvenzrecht
Die Reform des lnsolvenzanfechtungsrechts - ein Überblick

Strafrecht
Mangelhafte Überprüfung fortdauernder Skherungsver'
wahrung

Verfahrens- und Kostenrecht
Kostenerstattung bei Zahlungsvereínbarungen
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Benjamin Raue

Haftung für unsichere Software
lmmer häufiger weíden Computersysteme von Schadsoftware angegriffen. Betroffen sind auch mit dem lnternet
verbundeneAlltagsgegenstände. Der Beitrag skizziert das zivilrechtliche Haftungskonzept bei ursächlichen Sicher-
heitslücken und begründet delikts- und lauterkeitsrechtliche Verkehrspflichten der Hersteller.

Anja Schiemann

Das Gesetz zur Stärkung des Schutzes von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften
Das 52. Gesetz zurAnderung des Strafgesetzbuchs ist am 30.5.2017 in Kraft getreten. Es soll mit neuen Straftat-
beständen den Schutz von Vollstreckungsbeamten und Rettungskräften stärken. Der Beitrag unterzieht die Neu-
regelungen einer kritischen Würdigung.

Zur Rechtsprechung

Daniel Kollmeyer
Ausgleich von Pflegeleistungen unterAbkömmlingen
(OLG Schleswig, BeckRS 2016,775280 = NJW 2077,1,89I Ls.)

Bericht

Birgit Niepmann / Werner Schwamb
Die Entwicklung des Unterhaltsrechts seit Mitte 201ó

Johannes Hager / Alexander Müller-Teckhot
Die Entwicklung des Notarrechts in den Jahren 2076bis2077
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Der verhinderte Professor
J. Jahn
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Europäische GÈrichte

EUGH 30.03.17 - C-1.46/I6
Auslegung des Begriffs Auffirrderung zum Kauf
im Onlineshop

Zivilgerichte

BGH 28.02.17 - V I ZR 7 ó / 16
Sachverständigenvergütung bei sofortiger
Abtretung des Schadensersatzanspruchs
(Anm. J. Wittschíer)

BGH 2I.O2.I7 - VilrZRt/16
Sachverständigengutachten zu Wohnlärm
im hellhörigen Mietshaus (Anm. P. Bruns)

¡

BGH 17.OI.17 - Vt ZR 239 / 15
Schadensersatzansprtiche vor ärztlicher
Schlichtungsstelle - Verjährung

BGH 15.02.17 - Xr ZB 20L/1.6
Leistungsfähigkeit für den Elternunterhalt
bei Betreuung eines minderjährigen Kindes

BGH L5.03.17 - Xn ZB 1.O9 / 16
Sittenwidrigkeit eines Ehevertrags bei
Unternehmerehe (Anm. W. Born)

BGH 14.02.1.7 - Vt ZB 24/ 16
Auslegung eines Vergleichs über Kosten
nach rechtskräftiger Kostenentscheidung
(Anm. H. Wendtland)

KG 20.02.17 - 21U 50/15
Präklusion eines Sachverständigenbeweises
wegen fehlenden Auslagenvorschusses
(Anm. J. Linz)

OLG Schleswig 22.11.16 - 3 U 25/ 16
Ermittlung der Höhe derAusgleichung bei
Pflegeleistungen eines Abkömmlings (Ls.)

Strafgerichte

BGt, 25.04.17 - 4 StR 244/ 1.6

Persönlichkeitsrechtsverletzung durch Bild-
aufnahmen - Zur-Schau-Stellen von Hilflosigkeit
(Anm. K. Cornelius)

BGH 24.O1.I7 - 2 StR 188/16
Feststellungsanforderungen beim Vorwurf
gemeinschaftlich begangener Körperverletzung

Arbeitsgeríchte

BAG 23.03.17 - 6 AZR705/1.5
AGB zu Kündigungsfrist und Probezeit im
Arbeitsvertrag

Sozialgeríchte

BSG 15.L2.1.6 - B 5 RE 7 /16 R

Befreiung bei WP-Gesellschaft angestellten
Anwalts von gesetzlicher Rentenversicherung
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) Zur notwendigen Einschränkung der lnterventionswirkung 537
Die Interventionswirkung gehört seit zwanzig Jahren zum ,,Rechtsbestand" des österr Zivilprozessrechts.

Dennoch sind noch einige Fragen nicht restlos geklärt, denen sich dieser Beitrag widmet.
Von Birgit Schneider

Ð VwGH-Rechtsprechung zum Baurecht 2016 542
Der Beitrag bringt eine Übersicht über die wichtigsten Entscheidungen zum Baurecht aus dem lahr 2016.
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Ein Arbeitsuchender l<ann sich in einer Eingliederungsvereinbarung zu Bewerbungen ver-
pflichten, Eine Sperrzeit wegen nicht nachgewiesener Bewerbungen l<ann die Arbeitsagen-
tur aber nur verhängen, wenn sie eine Gegenleistung zugesagt hat.

| ..: r'l

1 Arbeitstosenversicherun! : ', "

bungsal<tivitäten verpflichtet und insbe-

sondere dazu, diese Aktivitäten gegenüber

der BA auch nachzuweisen.

Eingliederungsvereinbarung wirl<sam

Die BA hatte sich im Gegenzug bereit er-

ktärt, die anfallenden Bewerbungslcosten,

auch die Reisel<osten zu Vorstellungster-

minen zu übernehmen und dem Kläger ein

Coaching fijr Bewerbungen zu bezahlen.

Darnit hietten sich die Dleistung( des l(tä-
gers und die >Gegenleistung< der BA im

Rahmen des Zu[ässigen. Die vom l([äger

zugesagten Aktivitäten waren ledenfalls
nicht unzumutbar, so dass die l(asseler

Bundesrichter davon ausgehen, die Ein-

gliederungsvereinbarung sei nach den

Maßstäben des 5 4o Zehntes Buch Sozial-
gesetzbuch (sGB X) wirl<sam (Az.; B m AL

tg I t6 R).

Arbeitslosenversicherung

Vereinbarung einer Nachweispflicht
ln einer Eingtiederungsvereinbarung l<ann

die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit ei-

nem arbeitslosen Versicherten Eigenbe-

mühungen in Gestalt von Bewerbungen
um geeignete Stellen verabreden. Wenn

vereinbart ist, dass der Versicherte eine

bestimmte Zahl von Bewerbungen abgeben

und das gegenüber der BA nachweisen
sol[, l<ann eine Sperrzeit beim Arbeitslo-
sengeld (ALG) eintreten, wenn der Nach-

weis nicht fristgerecht geführt wird. Ob es

die Bewerbungen tatsächlich gegeben hat,

ist insoweit unerheblich. Diese Rechtsfol-
ge tritt aber nach zwei Entscheidungen des

für die Angetegenheiten der BA zuständi-
gen 11. Senats des BSG nur e¡n, wenn sich

die BA in der Eingliederungsvereinbarung
zu >Gegenleistungen( zu Gunsten des Ver-

sicherten verpftichtet hat, also etwa Be-

werbungsl(osten oder l(osten für ein Be-

werbungstraining zu übernehmen.

Beispiel r: Bäcl<er

Der l(täger im ersten Verfahren war in Lu-

xemburg ats Bäcl(er tätig, arbeitete in

Wechselschicht und pendelte tägtich von

seinem Wohnsitz in Deutschtand zu se¡ner

Arbeiisstätte. Aus gesundheitlichen Grün.

den l<ündigte er und metdet sich am

L9.12.2071 bei der bel<tagten BA arbeits-
los. Diese bewittigte ALG für 45o Tage und

schtoss mit dem l([äger am 5.r.zorz eine
Eingliederungsvereinbarung. Darin ver-
pflichtete sich der l(täger, sich mlndestens
fünfmal pro Monat al<tiv um Stellen im Um-

l<reis von 5o l<m von seinem Wohnort, auch

in Luxemburg zu bewerben. Atte schriftli-
chen, mündlichen und telefonischen Be-

werbungsal<tivitäten waren zu erfassen
und der BA erstmalig zum 37.t.2ot2
schrift lich zuzusenden.

Sanl<tion für fehlenden Nachweis
Nachdem der l([äger die ft.ir Januar zorz
vereinbarten Al<tivitäten nicht nachgewie-
sen hatte, hob die BA die Bewittigung von

ALG für die ersten beiden Februarwochen

des Jahres zatz auf und minderte die An-

spruchsdauer für das ALG entsprechend
um zwei Wochen. Klage, Berufung und zu-

letzt auch die Revision des l(tägers beim

Bundessozialgericht (BSG) sind ohne Er-

fotg geblieben.

Ein Sperrzeittatbestand ist nach $ r59 Drit-
tes Buch Sozialgesetzbuch (5cB lll), frü-
her geregelt in 5 r44 SGB lll, verwirkticht,
wenn der Arbeitstose trotz Belehrung über
die Rechtsfolgen die von der BA geforder-

ten Eigenbemühungen nicht nachweist.
Diese Voraussetzungen waren hier erfü[[t.

Pflicht zu Eigenbemühungen

Zwei Aspekte waren für die höchstrichterti-
che Entscheidung ausschtaggebend: Die

von der BA >geforderten<r Eigenbemühun-
gen des Versicherten ergaben sich hier aus

der Eingliederungsvereinbarung vom

5.r.2072. Gesetzliche Grundtage für eine

solche Vereinbarung ist S 3Z Abs. z 5GB I I l;

auch im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
(ScB ll) findet sich eine entsprechende
Norm. Der l(läger hatte sich zur Vornahme
bestimmter, genau beschriebener Bewer-

SaSi ystus 6/2017
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Probleme grundschuldbesicherter Kredite mit weiter Sicherungszweckerklärung 221

Der Autor befasst sich in seinem Beitrag mit zwei praxisrelevanten und von der Rechtsprechung

noch nicht gelösten Problemen aus dem Themenkomplex grundschuldbesicherter Kredite mit weiter

Sicherungszweckerklärung. Konkret geht es dabei um die Wirkung der weiten Zweckerklärung beim

Verkauf grundschuldbesicherter Kredite und das Schìcksal abgetretener Rückgewähransprüche in

der lnsolvenz. DerAutor arbeltet u.a. heraus, dass eine weite Zweckerklärung aus Sicht der darle-

hensgebenden Bank nicht immer vorteilhaft ìst.

Neue Zahlungsdienste nach dem Entwurf des neuen Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes 226

und deren Ausnahmen - Wen geht es an?

Die Bundesregierung hat an 8.2.2011 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten

Zahlungsdiensterichtlinie beschlossen. Kernstück dieses Regierungsentwurfs ist dìe Erweiterung des

Anwendungsbereichs des ZAG sowie zugleich die Einschränkung der brsherigen Ausnahmen. Aus

der Erweiterurrg folgt für sog. Dritte Zahlungsdienstleister (bspw. Zahlungsauslösedienstleìster und

Kontoìnformationsdienstleister) eine aufsichtsrechtlrche Erlaubnìspflicht, Einschränkungen ergeben

sich u.a. fur [/arkneilnehmer, die sich einesVerbundzahlsystems bedienen. DerAutor beleuchtet in

seìnem Beitrag drängende Praxisfragen, auf die der Entwurf keine unmittelbaren Antworten enthält.

Kündigungsrechte von Bausparkassen - Zugleich Anmerkung zu den Urteilen des BGH 229

v. 21.2.2017 - Xl ZR 185/16 und Xl ZR 2721'16

Die Autorin behandelt in ìhrem Beitrag umfassend die gesetzlichen Kundigungsrechte der Bauspar-

kassen nach 5 489 Abs. 1 Nr 2 BGB und nach I 4BB Abs.3 BGB sowie das branche¡ublìche ver-

tragliche Kündigungsrecht nach Ablauf von 1 5 Jahren ab Vertragsschluss. Hìntergrund der Aus-

einandersetzung sind die beiden aktuellen Urteile des BGH vom 2l.2.2011 - Xl ZR 185/16 und

XlTR 272116, in denen höchstrichterlich bestätigt wurde, dass Bausparverträge nach Ablauf von

1 0 Jahren ab Zuteilungsreife von Bausparkassen gekündigt werden dürfen.
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Garsten Baumgarth
Professur für Marketing, insbesondere

Markenführung, HWR Berl¡n - School of

Economics and Law

Richard Schmidt
B. A. Business Administration Absolvent, HWR

Berlin - School of Economics and Law

36 Jörn Redler
Professorfúr Markeiing und Hanúel, Duale

Hochschule, Baden-Wijrttemberg Mosbach

Romane als Medium der Werbekommun¡kat¡on: 22
Positionen und Potenzial
Auf Basis einer Delphi-Studie mit Verlags- und Marketingexperten präsentieren die

Autoren für das Medium Buch neue Möglichkeiten der Kooperation für Verlags- und

Werbewiftschaft, insbesondere im Bereich des crossmedialen Storytelling.

Handmade-Marken - Erfolgsfaktorenmodell im Bereich
Süßwaren
ln dem Beitrag wird ein Erfolgsfaktorenmodell für Handmade-Marken vorgestellt,

das auf Basis von Fallstudien validiert wird.

29

Point-of-Purchase-Kommun¡kat¡on - Begritf, Zielfelder und
Bedeutung für Store Brands
Der Autor gibt eine Übersicht über die Arten des Point-of-Purchase und verknüpft
sie mit Zielen der Point-of-Purchase-Kommunikation: Mit diesem Rahmen kann
gezeigt werden, welche Rolle die Point-of-Purchase-Kommunikation für die
Markenführung von Store Brands einnehmen kann.
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Nachhaltigkeit und Handelsmarken im deutschen 45
Lebensmitteleinzelhandel
Die Veffasser beleuchten den Megatrend ,,Nachhaltigkeit" und zeigen Chancen und

Risiken für die Umsetzung der Nachhaltigkeit für Eigenmarken des Handels auf.

Die Direct Mail-Nutzung als Zielgröße des Direct Mail-
Einsatzes - Analyse der Einflussfaktoren und Ansätze zur
zielbezogenen Direct Mail-Kommunikation
Die beiden Autoren zeigen empirisch, dass für die Nutzung eines Briefs im

Rahmen einer Direct Mail-Aktion die Dimensionen (1) Unterhaltungswert, (2)

lnformationswert, (3) lnteraktionswert und (4) Glaubwürdigkeit entscheidend sind.

lnfluencer Marketing - Markenerfolg mit reichweitenstarken 60
prominenten Testimonials
Der Autor erläutert, wie prominente Testimonials im Kontext sozialer Medien über

ihren eigenen Zugang zu ihren Fans und Followern zu lnfluencern werden, und wie

man diese lnfluencer mittels der BARDE-D|mensionen identifizieren und bewerten

kann.

Anwendungsorientiertes Seminar,,Virales Marketing" - ein
Erfahrungsbericht
ln einem Bericht aus der Lehrpraxis zeigt der Autor, wie Studierende in

einer innovativen Seminarform die Gelegenheit zum aktiven Umgang mit

neuen Kommunikationsmedien bekommen und dabei die ,,Produzenten"-
Perspektive bei der Umsetzung ihrer eigenen Konzepte in der Konzeption viraler

Marketingkommunikation einnehmen können.

Univ.-Prof. (em.) Dres. h. c. Dr. Heribert Metfert - 80 Jahre 69

Buch des Ouartals
WEIBER, Rolf; P0HL, Alexander:

lnnovation und Marketing

Joachim Hurth
Professor f ür Betriebswirtschaftslehre,

insbesondere Handelsbetriebslehre, Hochschule

0stfalia, Wolfsburg

Peter von Holten
Bachelorstudent BWL, Hochschule Ostfalia,

Wolfsburg

53 StefanieSzabo-Halfar
Wiss. Ass. FB Wirtschaftswissenschaften,

Universität Kassel, z. 7T. in Elternzeit

H. Dieter Dahlhoff
Universitätsprofessor, DMCC, FB

Wirtschaftswissenschaften, Universität Kassel

Karsten Kilian
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Gianfranco
Lehrstuhl für
und Marketing, Jena

H. Dieter Dahlhoff
Un¡versitätsprofessor, DMCC, FB

Wirtschaftswissenschaften, Universität Kassel

Volker Trommsdorf
Technische Universität Berl¡n
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